
Solar-Fabrik Aktiengesellschaft 
für Produktion und Vertrieb 
von solartechnischen Produkten 

Freiburg i. Br.

ISIN: DE0006614712 

Einladung zur 
Hauptversammlung



2 3



2 3

Hiermit laden wir die Aktionäre  

unserer Gesellschaft zu der am

29. Juni 2010 um 10.30 Uhr

im Konzerthaus Freiburg, 

Konrad-Adenauer-Platz 1, 

79098 Freiburg i.Br.,

stattfindenden ordentlichen 

Hauptversammlung ein.

	 So finden Sie das 

	 Konzerthaus Freiburg:

 	Autobahn A5

 	Ausfahrt Freiburg-Mitte

 	ca. 6 km Richtung Freiburg

 	Ausfahrt Konzerthaus, 

Hauptbahnhof

 	Das Konzerthaus Freiburg 

	 befindet sich direkt gegenüber 

Hauptbahnhof/Busbahnhof,

 	Parkmöglichkeit: Tiefgarage  

direkt unter dem Konzerthaus

Einladung 
zur ordentlichen Hauptversammlung



1.	� Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebillig-
ten Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2009, des zusam-
mengefassten Lageberichts für die Gesellschaft und den Kon-
zern, des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben 
nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 Handelsgesetzbuch sowie des 
Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009

Eine Beschlussfassung zu diesem Tagesordnungspunkt 1 erfolgt nicht. Ent-

sprechend den gesetzlichen Bestimmungen hat der Aufsichtsrat den Jah-

resabschluss der Solar-Fabrik AG und den Konzernabschluss bereits gebil-

ligt und den Jahresabschluss festgestellt. Eine Feststellung des Jahresab-

schlusses und eine Billigung des Konzernabschlusses durch die Hauptver-

sammlung entfallen somit.

Sämtliche vorstehenden Unterlagen sind im Internet unter 	 

www.solar-fabrik.de/investor-relations/hauptversammlung 	  

zugänglich und können in den Geschäftsräumen der Solar-Fabrik AG,  

Munzinger Str. 10, 79111 Freiburg, eingesehen werden. 

Sie werden den Aktionären auf Anfrage auch zugesandt. Ferner werden 

die Unterlagen in der Hauptversammlung zugänglich sein und näher er-

läutert werden.

2.	� Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das  
Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor,

a.	� den Vorstandmitgliedern Günter Weinberger, Dr. Freddy Goh, Martin 

Friedrich und Martin Schlenk für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu 

erteilen;

b.	� die Beschlussfassung über die Entlastung des ausgeschiedenen Vor-

standsmitglieds Burkhard Holder für das Geschäftsjahr 2009 bis zur 

nächsten ordentlichen Hauptversammlung 2011 zu vertagen.

Die Abstimmung über die Punkte 2a. und 2b. soll in getrennten Abstim-

mungen erfolgen.
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3.	� Beschlussfassung über die Entlastung von ausgeschiedenen 
Vorstandsmitgliedern für das Geschäftsjahr 2008

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Beschlussfassung über die 

Entlastung der ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Christoph Paradeis 

und Burkhard Holder für das Geschäftsjahr 2008 erneut, und zwar bis zur 

nächsten ordentlichen Hauptversammlung 2011, zu vertagen.

4.	� Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats für das 
Geschäftsjahr 2009

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichts-

rats für das Geschäftsjahr 2009 Entlastung zu erteilen.

5.	� Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2010 und des 
Prüfers für eine gegebenenfalls erfolgende prüferische Durch-
sicht des verkürzten Abschlusses und des Zwischenlageberichts 
im Geschäftsjahr 2010

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen:

a.	� Die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Freiburg, wird zum Abschlussprüfer für die Gesellschaft und für den 

Konzern für das Geschäftsjahr 2010 gewählt.

b.	� Die PricewaterhouseCoopers AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 

Freiburg, wird zum Prüfer für eine gegebenenfalls erfolgende prüfe

rische Durchsicht des im Halbjahresfinanzbericht enthaltenen ver

kürzten Abschlusses und Zwischenlageberichts gemäß § 37w Abs. 5, 

§ 37y Nr. 2 des Wertpapierhandelsgesetzes im Geschäftsjahr 2010  

gewählt.

6.	� Beschlussfassung über die Ermächtigung zum Erwerb und zur 
Verwendung eigener Aktien gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG mit der 
Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugs- und eines etwaigen 
Andienungsrechts sowie zur Einziehung eigener Aktien

Die auf der ordentlichen Hauptversammlung vom 1. Juli 2009 gemäß § 

71 Abs. 1 Nr. 8 AktG erteilte Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

ist bis zum 31. Dezember 2010 befristet. Es soll daher eine neue Ermäch-

tigung beschlossen werden. 
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Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:

1)	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats ei-

gene Aktien der Gesellschaft bis zu insgesamt 10% des zum Zeitpunkt 

der Beschlussfassung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft zu 

erwerben. Die Ermächtigung wird mit Ablauf der ordentlichen Haupt-

versammlung am 29. Juni 2010 wirksam und gilt bis zum 28. Juni 

2015. Die Ermächtigung kann ganz oder in Teilbeträgen, einmal oder 

mehrmals ausgeübt werden. Sie kann auch durch Konzernunterneh-

men oder durch Dritte ausgeübt werden, die für Rechnung der Gesell-

schaft oder eines Konzernunternehmens handeln.

	� Auf die erworbenen Aktien dürfen zusammen mit anderen eigenen Ak-

tien, die die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt oder die 

ihr nach den §§ 71 a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 

mehr als 10% des Grundkapitals der Gesellschaft entfallen. Die Gesell-

schaft darf die Ermächtigung nicht zum Zwecke des Handels in eigenen 

Aktien ausnutzen. 

	� Der Erwerb der eigenen Aktien kann nach Wahl der Gesellschaft über 

die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen 

Kaufangebots erfolgen: 

	 	 �Erfolgt der Erwerb der eigenen Aktien über die Börse, so darf der 

von der Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbs-

nebenkosten) den (ungewichteten) durchschnittlichen Schlusskurs 

der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) der Deutsche Börse AG  an den fünf 

letzten Börsenhandelstagen vor dem Tag des Erwerbs oder dem 

Tag der Eingehung der Verpflichtung zum Erwerb um nicht mehr 

als 10% über- oder unterschreiten. 

	 	 �Erfolgt der Erwerb über ein an alle Aktionäre gerichtetes öffentli-

ches Kaufangebot der Gesellschaft, dürfen der gebotene Kaufpreis 

oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie 

(ohne Erwerbsnebenkosten) den am vierten Börsenhandelstag vor 

dem Tag der Veröffentlichung des Angebots geltenden Schlusskurs 

der Aktie der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder in einem ver-

gleichbaren Nachfolgesystem) der Deutsche Börse AG um nicht 

mehr als 10% über- oder unterschreiten. Das Volumen des Ange-

bots kann begrenzt werden. Sofern die Gesamtzahl der von den 

Aktionären zum Erwerb angebotenen Aktien dieses Volumen 

überschreitet, erfolgt die Annahme im Verhältnis der zum Erwerb 

angebotenen Aktien. Eine bevorrechtigte Annahme geringer 

Stückzahlen bis zu 100 Stück zum Erwerb angebotener Aktien je 
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		�  Aktionär sowie eine Rundung nach kaufmännischen Grundsätzen 

zur Vermeidung rechnerischer Bruchteile von Aktien kann vorge

sehen werden. Ein etwaiges weitergehendes Andienungsrecht der 

Aktionäre ist insoweit ausgeschlossen. 

2)	� Der Vorstand wird ermächtigt, Aktien der Gesellschaft, die aufgrund 

der vorstehenden Ermächtigung erworben werden, mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats neben der Veräußerung über die Börse oder durch 

Angebot an alle Aktionäre unter Ausschluss des Bezugsrechts der Ak-

tionäre wie folgt zu verwenden:

	 (a)	� zur Veräußerung gegen Sachleistung, soweit dies zu dem Zweck 

erfolgt, Unternehmen, Unternehmensteile, Beteiligungen an Un-

ternehmen (einschließlich der Erhöhung bestehender Beteiligun-

gen) oder sonstige Betriebsmittel oder Forderungen gegen die Ge-

sellschaft zu erwerben oder Unternehmenszusammenschlüsse 

durchzuführen; 

	 (b)	� zur Veräußerung gegen Barzahlung, soweit dies zu einem Preis er-

folgt, der den Börsenpreis der Aktien der Gesellschaft zum Zeit-

punkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet.  

Diese Ermächtigung beschränkt sich auf insgesamt höchstens 

10% des Grundkapitals der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Be-

schlussfassung der Hauptversammlung über diese Ermächtigung 

oder – falls dieser Wert geringer ist – auf 10% des Grundkapitals 

zum Zeitpunkt der Veräußerung der Aktien. Das Ermächtigungsvo-

lumen verringert sich um den anteiligen Betrag am Grundkapital 

der Gesellschaft, der auf Aktien entfällt oder auf den sich Wand-

lungs- und/oder Optionsrechte bzw. -pflichten aus Schuldver-

schreibungen beziehen, die seit Erteilung dieser Ermächtigung un-

ter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in unmittelbarer 

oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben oder veräußert worden sind;

	 (c)	� Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und Mitglieder des Vor-

stands der Gesellschaft und an Arbeitnehmer und Mitglieder der 

Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbundenen Unter-

nehmen, soweit sie zur Bedienung von Arbeitnehmern und Mit-

gliedern des Vorstands der Gesellschaft oder Arbeitnehmern und 

Mitgliedern der Geschäftsführung der mit der Gesellschaft verbun-

denen Unternehmen eingeräumten Bezugs-, Options- oder Er-

werbsrechten auf Aktien der Gesellschaft verwendet werden sol-

len. Soweit in diesem Zusammenhang eigene Aktien an Mitglieder 

des Vorstands der Gesellschaft übertragen werden sollen, ent-

scheidet der Aufsichtsrat der Gesellschaft; 
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	 (d)	� zur Erfüllung der Verpflichtungen aus Wertpapierdarlehen/Wertpa-

pierleihen, die zum Zweck der Ausgabe von Aktien an Arbeitneh-

mer und Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an Ar-

beitnehmer und Mitglieder der Geschäftsführungen der mit der 

Gesellschaft verbundenen Unternehmen entsprechend vorstehen-

dem Buchstaben (c) aufgenommen wurden; 

	 (e)	� zur Erfüllung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. 

-pflichten aus von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaf-

ten begebenen Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 

und/oder zur Gewährung eines Bezugsrechts auf eigene Aktien für 

Inhaber oder Gläubiger der von der Gesellschaft oder ihren Kon-

zerngesellschaften ausgegebenen Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen in dem Umfang, wie es ihnen nach Aus-

übung eines ihnen eingeräumten Options- oder Wandlungsrecht 

bzw. nach Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht als Ak-

tionär zustehen würde und nach näherer Maßgabe der Anleihe 

bzw. Optionsbedingungen zum Zwecke des Verwässerungsschut-

zes angeboten werden kann; 

	 (f)	� für Spitzenbeträge im Fall der Veräußerung eigener Aktien im  

Rahmen eines Verkaufsangebots an alle Aktionäre.

3)	� Der Vorstand wird ferner ermächtigt, alle oder einen Teil der eigenen 

Aktien der Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats einzuzie-

hen, ohne dass die Einziehung oder ihre Durchführung eines weiteren 

Hauptversammlungsbeschlusses bedarf. Die eigenen Aktien können 

auch nach § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG im vereinfachten Verfahren ohne 

Kapitalherabsetzung durch Anpassung des auf eine Aktie entfallenden 

anteiligen Betrags des Grundkapitals eingezogen werden. Der Vor-

stand ist in diesem Fall zur Anpassung der Zahl der Stückaktien in der 

Satzung ermächtigt. 

4)	� Die Ermächtigungen unter Ziffer 2 und 3 können einmal oder mehr-

mals, ganz oder in Teilen, einzeln oder gemeinsam ausgeübt werden.

5)	� Die derzeit bestehende, durch die Hauptversammlung vom 1. Juli 

2009 erteilte und bis zum 31. Dezember 2010 befristete Ermächti-

gung zum Erwerb eigener Aktien wird mit Wirkung zum Zeitpunkt des 

Wirksamwerdens dieser neuen Ermächtigung aufgehoben. 
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 6 über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrechts bei der Verwendung eigener 
Aktien gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 Satz 5 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 
AktG sowie für den Ausschluss eines etwaigen Andienungsrechts: 

Im Hinblick darauf, dass die von der letzten Hauptversammlung beschlos-

sene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien im Dezember 2010 aus-

läuft, soll der Vorstand – wie bereits in den Vorjahren – erneut zum Erwerb 

eigener Aktien ermächtigt werden. In Punkt 6. der Tagesordnung wird der 

Hauptversammlung dementsprechend vorgeschlagen, den Vorstand ge-

mäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zu ermächtigen, mit Zustimmung des Auf-

sichtsrats eigene Aktien bis zu 10% des zum Zeitpunkt der Beschlussfas-

sung der Hauptversammlung bestehenden Grundkapitals der Gesellschaft 

zu erwerben. Nach dem durch das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärs-

rechterichtlinie vom 30. Juli 2009 (ARUG) geänderten § 71 Abs. 1 Nr. 8 

AktG kann die Ermächtigung nunmehr für die Dauer von bis zu fünf Jahren 

erteilt werden. Dadurch erübrigt sich eine wiederkehrende Beschlussfas-

sung über eine Erneuerung der Ermächtigung in jeder ordentlichen Haupt-

versammlung. Durch eine für volle Jahre geltende Ermächtigung wird fer-

ner vermieden, dass diese zwischen zwei Hauptversammlungen ausläuft.

Der Erwerb eigener Aktien kann auf Grundlage der vorgeschlagenen Er-

mächtigung entweder über die Börse oder mittels eines an alle Aktionäre 

gerichteten öffentlichen Kaufangebots erfolgen. Erfolgt der Erwerb eige-

ner Aktien mittels eines an alle Aktionäre gerichteten öffentlichen Kaufan-

gebots, so kann nach der vorgeschlagenen Ermächtigung, sofern die Ge-

samtzahl der zum Erwerb angebotenen (angedienten) Aktien ein vom Vor-

stand festgelegtes Volumen überschreitet, der Erwerb nach dem Verhältnis 

der angedienten Aktien (Andienungsquoten) erfolgen. Nur wenn im 

Grundsatz ein Erwerb nach Andienungsquoten statt nach Beteiligungsquo-

ten erfolgen kann, lässt sich das Erwerbsverfahren in einem wirtschaftlich 

vernünftigen Rahmen technisch abwickeln. Darüber hinaus soll eine bevor-

rechtigte Annahme geringer Stückzahlen bis zu 100 Stück angedienter 

Aktien je Aktionär vorgesehen werden können. Diese Möglichkeit dient 

zum einen dazu, kleine Restbestände und eine damit möglicherweise ein-

hergehende faktische Benachteiligung von Kleinaktionären zu vermeiden. 

Sie dient zum anderen auch der Vereinfachung der technischen Abwick-

lung des Erwerbsverfahrens. Schließlich soll in allen Fällen eine Rundung 

nach kaufmännischen Grundsätzen zur Vermeidung rechnerischer Bruch-

teile von Aktien vorgesehen werden können. Insoweit können namentlich 

die Erwerbsquote und/oder die Anzahl der vom einzelnen andienenden 

Aktionär zu erwerbenden Aktien kaufmännisch so gerundet werden, wie 

es erforderlich ist, um den Erwerb ganzer Aktien abwicklungstechnisch 

darzustellen. In den vorgenannten Fällen ist der Ausschluss eines etwaigen 

8



1110

weitergehenden Andienungsrechts erforderlich und nach Überzeugung 

des Vorstands und des Aufsichtsrats aus den genannten Gründen auch 

gerechtfertigt sowie gegenüber den Aktionären angemessen.

Der Vorstand ist nach dem Beschlussvorschlag berechtigt, die eigenen 

Aktien mit Zustimmung des Aufsichtsrats teilweise unter Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre zu verwenden, insbesondere zu veräußern. 

Die Veräußerung der eigenen Aktien soll in den folgenden Fällen und aus 

den folgenden Gründen unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionä-

re erfolgen können: 

	 �Die Gesellschaft soll über eigene Aktien verfügen, um diese im Rah-

men des Erwerbs eines Unternehmens, von Unternehmensteilen, von 

einer Beteiligung an einem Unternehmen (Einschließlich der Erhöhung 

einer bestehenden Beteiligung), von sonstigen Betriebsmitteln oder 

von Forderungen gegen die Gesellschaft als Gegenleistung gewähren 

oder um auf sonstige Weise Unternehmenszusammenschlüsse durch-

führen zu können. Der internationale Wettbewerb und die Globalisie-

rung der Wirtschaft verlangen zunehmend diese Form der Akquisiti-

onsfinanzierung. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung soll der Ge-

sellschaft daher die notwendige Flexibilität gewähren, um sich bieten-

de Gelegenheiten zur Durchführung entsprechender Unterneh-

mensakquisitionen oder des Erwerbs von sonstigen Betriebsmitteln 

oder Forderungen gegen die Gesellschaft schnell und flexibel ausnut-

zen zu können. Konkrete Pläne für ein Ausnutzen dieser Ermächti-

gung bestehen zurzeit nicht. Bei der Festlegung der Bewertungsrela-

tionen wird der Vorstand sicherstellen, dass die Interessen der Aktio-

näre angemessen gewahrt werden. In der Regel wird er sich bei der 

Bemessung des Wertes der als Gegenleistung hingegebenen Aktien 

an deren Börsenkurs orientieren. Eine schematische Anknüpfung an 

einen Börsenkurs ist indes nicht vorgesehen, insbesondere um einmal 

erzielte Verhandlungsergebnisse nicht durch Schwankungen des Bör-

senkurses zu gefährden. 
	 �Der Beschlussvorschlag sieht ferner vor, dass der Vorstand die eigenen 

Aktien auch in anderer Weise als über die Börse oder durch ein Angebot 

an alle Aktionäre gegen Barzahlung an Dritte veräußern kann, sofern 

die eigenen Aktien zu einem Preis veräußert werden, der den Börsen-

preis der Aktie der Gesellschaft zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht 

wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in § 71 

Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG zugelassenen Möglichkeit zum erleichterten Bezugsrechtsaus-

schluss Gebrauch gemacht. Diese Ermächtigung ermöglicht es der Ge-

sellschaft, auf Angebote bzw. dem Geschäftszweck der Gesellschaft 

dienende Beteiligungsnachfragen von Investoren kurzfristig reagieren 

zu können. Im Interesse der Erweiterung der Aktionärsbasis der Gesell-
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schaft soll damit insbesondere die Möglichkeit geschaffen werden, in-

stitutionellen Investoren im In- und Ausland Aktien der Gesellschaft 

anzubieten und/oder neue Investorenkreise zu erschließen.	   

Die Vermögens- und Stimmrechtsinteressen der Aktionäre werden da-

bei angemessen gewahrt. Die Ermächtigung zum Bezugsrechtsaus-

schluss in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ist auf insgesamt höchstens 10% des Grundkapitals der Gesellschaft 

beschränkt, und zwar sowohl im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 

Ermächtigung als auch im Zeitpunkt ihrer Ausübung. Das Ermächti-

gungsvolumen verringert sich um den anteiligen Betrag am Grundka-

pital, der auf Aktien entfällt oder auf den sich Options- und/oder 

Wandlungsrechte bzw. –pflichten aus Schuldverschreibungen bezie-

hen, die nach Wirksamwerden dieser Ermächtigung in unmittelbarer 

oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG unter 

Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre ausgegeben oder veräu-

ßert worden sind. Durch die Anrechnungen wird sichergestellt, dass 
erworbene eigene Aktien nicht unter Ausschluss des Bezugsrechts ent-

sprechend § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG veräußert werden, wenn dies dazu 

führen würde, dass insgesamt für mehr als 10% des Grundkapitals das 

Bezugsrecht der Aktionäre in unmittelbarer oder mittelbarer Anwen

dung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen wird. 	  

Den Vermögensinteressen der Aktionäre und dem Gedanken des Ver-

wässerungsschutzes wird zudem dadurch Rechnung getragen, dass die 

Veräußerung in entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG nur zu einem Preis erfolgen darf, der den Börsenpreis nicht we-

sentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des Veräußerungs-

preises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. 

Der Vorstand wird sich dabei – unter Berücksichtigung der aktuellen 

Marktgegebenheiten – bemühen, einen eventuellen Abschlag auf den 

Börsenkurs so niedrig wie möglich zu halten.

	 �Weiterhin soll der Vorstand ermächtigt werden, die erworbenen eige-

nen Aktien zur Bedienung von Arbeitnehmern und Mitgliedern des 

Vorstands der Gesellschaft oder Arbeitnehmern und Mitgliedern der 

Geschäftsführung verbundener Unternehmen eingeräumten Bezugs-, 

Options- oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft einzuset-

zen. Das von der Hauptversammlung der Gesellschaft am 13. Juni 

2007 beschlossene Aktienoptionsprogramm 2007 sieht vor, dass zur 

Erfüllung ausgegebener Bezugsrechte auch eigene Aktien verwendet 

werden können. Der vorgeschlagene Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre dient vor allem dem Zweck, von dieser Möglichkeit zukünf-

tig Gebrauch machen zu können. Soweit in diesem Zusammenhang 

eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands ausgegeben werden sollen, 

entscheidet nach der aktienrechtlichen Zuständigkeitsverteilung der 

Aufsichtsrat der Gesellschaft.  
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	 �Um die Abwicklung der Ausgabe von Aktien an Arbeitnehmer und 

Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer und 

Mitglieder der Geschäftsführungen der mit der Gesellschaft verbunde-

nen Unternehmen zur Bedienung von diesen eingeräumten Bezugs-, 

Options- oder Erwerbsrechten auf Aktien der Gesellschaft zu erleich-

tern, soll es der Gesellschaft zudem ermöglicht werden, die dafür be-

nötigten Aktien auch mittels Wertpapierdarlehen/Wertpapierleihen zu 

beschaffen und eigene Aktien gegebenenfalls auch zur Erfüllung der 

Rückgewähransprüche der Darlehensgeber/Verleiher zu verwenden. 

	� Darüber hinaus soll der Vorstand berechtigt sein, die eigenen Aktien 

zur Erfüllung von Options- und/oder Wandlungsrechten bzw. -pflich-

ten der Inhaber oder Gläubiger aus von der Gesellschaft oder ihren 

Konzerngesellschaften begebenen Options- und/oder Wandelschuld-

verschreibungen zu verwenden. Der vorgeschlagene Ausschluss des 

Bezugsrechts der Aktionäre soll die Gesellschaft in die Lage versetzen, 

flexibel zu entscheiden, ob sie bei Ausübung dieser Rechte bzw. Pflich-

ten neue Aktien aus bedingtem Kapital, eigene Aktien, die sie auf 

Grundlage des vorgeschlagenen Ermächtigungsbeschlusses erworben 

hat, oder einen Barausgleich gewähren will. Ob und in welchem Um-

fang von der Ermächtigung zur Verwendung von eigenen Aktien Ge-

brauch gemacht oder aber neue Aktien aus bedingtem Kapital bzw. 

ein Barausgleich gewährt wird, wird die Gesellschaft jeweils unter Be-

rücksichtigung der vorliegenden Markt- und Liquiditätslage im Interes-

se der Aktionäre und der Gesellschaft entscheiden. Dabei wird sie auch 

die anderweitigen Möglichkeiten zur Verwendung von etwa erworbe-

nen eigenen Aktien in die Entscheidung einbeziehen. 
	� Zudem schafft die Ermächtigung die Möglichkeit, das Bezugsrecht 

der Aktionäre zugunsten der Inhaber von Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen auszuschließen, um den Inhabern bzw. Gläu-

bigern bereits bestehender Options- oder Wandelrechte bzw. –pflich-

ten die Aktien nach Maßgabe der jeweiligen Options- bzw. Anleihe-

bedingungen zum Zwecke des Verwässerungsschutzes anzubieten. 

Dies hat den Vorteil, dass der Options- bzw. Wandlungspreis für die 

Inhaber bereits bestehender Options- oder Wandelrechte bzw. 

-pflichten nicht nach den Options- bzw. Anleihebedingungen ermä-

ßigt zu werden braucht, um den darin etwa vorgesehenen Verwässe-

rungsschutz der Inhaber oder Gläubiger dieser Rechte bzw. Pflichten 

zu gewährleisten. 

	 �Der Vorstand soll ferner berechtigt sein, bei Veräußerung der eigenen 

Aktien im Rahmen eines Verkaufsangebots an die Aktionäre der Ge-

sellschaft das Bezugsrecht der Aktionäre für Spitzenbeträge auszu-

schließen. Die Möglichkeit des Ausschlusses des Bezugsrechts für Spit-

zenbeträge dient dazu, ein technisch durchführbares Bezugsverhältnis 

darzustellen. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre aus-
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geschlossenen eigenen Aktien werden entweder durch Verkauf an der 

Börse oder in sonstiger Weise bestmöglich für die Gesellschaft verwer-

tet. Der mögliche Verwässerungseffekt ist aufgrund der Beschränkung 

auf Spitzenbeträge gering. 

	 �Schließlich sollen die eigenen Aktien von der Gesellschaft auch ohne 

erneuten Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden kön-

nen. Dies soll auch möglich sein, ohne dass mit der Einziehung eine 

Kapitalherabsetzung einhergeht. Durch eine Einziehung der eigenen 

Aktien ohne Kapitalherabsetzung erhöht sich ohne Weiteres der auf 

die verbleibenden Stückaktien entfallende anteilige Betrag des Grund-

kapitals pro Aktie, und es ändert sich die Anzahl der Stückaktien, in 

die das Grundkapital eingeteilt ist. Der Vorstand soll daher ermächtigt 

werden, die infolge dieser Änderung erforderlich werdende Anpas-

sung der Satzung vorzunehmen. Das Gesetz sieht in § 237 Abs. 3 Nr. 

3 AktG ausdrücklich die Möglichkeit einer solchen Ermächtigung vor. 

Bei Abwägung aller genannten Umstände halten Vorstand und Aufsichts-

rat den Ausschluss des Bezugsrechts in den genannten Fällen im Interes-

se der Gesellschaft für erforderlich und geboten und aus den aufgezeig-

ten Gründen sowohl für sachlich gerechtfertigt als auch gegenüber den 

Aktionären für angemessen. 

Der Vorstand wird die Ausübung der Ermächtigung mit Zustimmung des 

Aufsichtsrats vornehmen. Die Bedingungen werden jeweils zu gegebener 

Zeit so festgelegt werden, dass unter Berücksichtigung der jeweiligen 

Verhältnisse die Interessen der Aktionäre und die Belange der Gesell-

schaft angemessen gewahrt werden. Der Vorstand wird der Hauptver-

sammlung über die Einzelheiten einer Ausnutzung der Ermächtigung 

zum Rückerwerb eigener Aktien bzw. zu deren Verwendung berichten. 

7.	� Beschlussfassung über die Aufhebung der bestehenden Er-
mächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-
schuldverschreibungen, die Aufhebung des Bedingten Kapitals 
2008 sowie Beschlussfassung über eine neue Ermächtigung zur 
Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuldverschreibungen 
mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts, die 
Schaffung eines neuen bedingten Kapitals 2010 sowie die ent-
sprechende Änderung der Satzung

Die Hauptversammlung vom 1. Juli 2008 hat den Vorstand ermächtigt, 

mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 30. Juni 2013 Options- und/

oder Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu 

EUR 80.000.000,00 zu begeben und in diesem Zusammenhang ein Be-
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dingtes Kapital 2008 in Höhe von bis zu EUR 4.500.000,00 beschlossen. 

Diese Ermächtigung enthält Regelungen zur Festlegung des Options- 

bzw. Wandlungspreises, die mit Blick auf die Rechtsprechung einiger 

Land- und Oberlandesgerichte getroffen worden waren und der Gesell-

schaft wirtschaftlich wenig Spielraum für die Ausgestaltung von Schuld-

verschreibungen lassen. Nachdem nunmehr durch die Rechtsprechung 

des Bundesgerichtshofs und auch durch den Gesetzgeber klargestellt 

wurde, dass bei der Schaffung bedingten Kapitals zur Bedienung von 

Schuldverschreibungen die Festlegung des Mindestausgabebetrages oder 

der Grundlagen für die Festlegung zulässig und ausreichend ist, soll die 

bestehende Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen, von der bisher noch kein Gebrauch gemacht 

worden ist, durch eine neue Ermächtigung ersetzt werden, die sich an 

den aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen orientiert und der Gesell-

schaft einen größeren Handlungsspielraum eröffnet. Da aufgrund der 

von der Hauptversammlung vom 1. Juli 2008 erteilten Ermächtigung kei-

ne Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausgegeben wurden, 

wird das in § 5 Abs. 7 der Satzung geregelte Bedingte Kapital 2008 nicht 

mehr benötigt und soll durch ein neues Bedingtes Kapital 2010 ersetzt 

werden. 

Vor diesem Hintergrund schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, zu be-

schließen: 

1)	� Aufhebung der bestehenden Ermächtigung und des Bedingten 
Kapitals 2008: 

	 �Die durch die Hauptversammlung vom 1. Juli 2008 erteilte Ermächti-

gung des Vorstands zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld-

verschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 80.000.000,00 

sowie das in § 5 Abs. 7 der Satzung geregelte Bedingte Kapital 2008 in 

Höhe von bis zu EUR 4.500.000,00 werden mit Wirkung zum Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens des neuen Bedingten Kapitals 2010 aufgehoben.

2)	� Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und/oder Wandelschuld
verschreibungen und zum Ausschluss des Bezugsrechts

	

	 (a) �Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

bis zum 28. Juni 2015 einmalig oder mehrmals Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen (zusammen nachfolgend “Schuld-

verschreibungen”) im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 

80.000.000,00 mit einer Laufzeit von bis zu 20 Jahren zu begeben 

und den Inhabern bzw. Gläubigern (zusammen nachfolgend „In-

haber“) der jeweiligen Schuldverschreibungen Options- oder 

Wandlungsrechte oder -pflichten auf insgesamt bis zu 4.500.000 

auf den Inhaber lautende Stückaktien der Gesellschaft mit einem 
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anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 4.500.000,00 

nach näherer Maßgabe der jeweiligen Bedingungen der Schuldver-

schreibungen (nachfolgend „Bedingungen“) zu gewähren oder 

aufzuerlegen. 

		�  Die Schuldverschreibungen können einmalig oder mehrmals, insge-

samt oder in Teilen sowie auch gleichzeitig in verschiedenen Tran-

chen begeben werden. Alle Teilschuldverschreibungen einer jeweils 

begebenen Tranche sind mit unter sich jeweils gleichrangigen Rech-

ten und Pflichten zu versehen. Die Schuldverschreibungen können 

außer in Euro auch – unter Begrenzung auf den entsprechenden 

Euro-Gegenwert – in der gesetzlichen Währung eines OECD-Landes 

begeben werden. Die Schuldverschreibungen können auch durch 

Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne des § 18 AktG, an 

denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 

90% beteiligt ist (nachfolgend „Konzernunternehmen“), begeben 

werden. In diesem Fall wird der Vorstand ermächtigt, mit Zustim-

mung des Aufsichtsrats für die Gesellschaft die Garantie für die 

Schuldverschreibungen zu übernehmen und den Inhabern solcher 

Schuldverschreibungen Options- oder Wandlungsrechte oder 

-pflichten auf Aktien der Gesellschaft zu gewähren oder aufzuerle-

gen bzw. zu garantieren. 

	 (b) �Im Fall der Ausgabe von Optionsschuldverschreibungen werden je-

der Teilschuldverschreibung ein oder mehrere Optionsscheine beige-

fügt, die den Inhaber nach näherer Maßgabe der vom Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden Bedingungen zum 

Bezug von Aktien der Gesellschaft berechtigen. Der anteilige Betrag 

des Grundkapitals, der auf die bei Optionsausübung je Teilschuldver-

schreibung zu beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der 

einzelnen Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. Die Laufzeit 

des Optionsrechts darf höchstens 20 Jahre betragen. 

		�  Im Falle der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen erhalten 

die Inhaber der Schuldverschreibungen das Recht, ihre Teilschuld-

verschreibungen nach näherer Maßgabe der vom Vorstand mit 

Zustimmung des Aufsichtsrats festzulegenden Bedingungen in Ak-

tien der Gesellschaft umzutauschen. Das Umtauschverhältnis er-

gibt sich aus der Division des Nennbetrags oder des unter dem 

Nennbetrag liegenden Ausgabebetrags einer Teilschuldverschrei-

bung durch den festgesetzten Wandlungspreis für eine Aktie der 

Gesellschaft. Das Umtauschverhältnis kann in jedem Fall auf eine 

volle Zahl auf- oder abgerundet werden; ferner kann eine in bar zu 

leistende Zuzahlung festgelegt werden. Die Bedingungen können 

auch vorsehen, dass das Umtauschverhältnis und/oder der Wand-

lungspreis variabel sind und der Wandlungspreis innerhalb einer 

festzulegenden Bandbreite in Abhängigkeit von der Entwicklung 
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des Aktienkurses während der Laufzeit festgesetzt wird. Im Übri-

gen kann vorgesehen werden, dass Spitzen zusammengelegt und/

oder in Geld ausgeglichen werden. Der anteilige Betrag des Grund

kapitals, der auf die bei Wandlung je Teilschuldverschreibung zu 

beziehenden Aktien entfällt, darf den Nennbetrag der einzelnen 

Teilschuldverschreibung nicht übersteigen. 

	 (c) �Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können auch eine 

Options- oder Wandlungspflicht zum Ende der Laufzeit oder zu ei-

nem anderen Zeitpunkt (jeweils „Endfälligkeit“) begründen oder 

das Recht der Gesellschaft vorsehen, bei Endfälligkeit der mit ei-

nem Wandlungs- oder Optionsrecht verbundenen Schuldverschrei-

bungen (dies umfasst auch die Fälligkeit wegen Kündigung) den 

Inhabern der Schuldverschreibungen ganz oder teilweise an Stelle 

der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu 

gewähren.

		�  Die Bedingungen der Schuldverschreibungen können vorsehen, 

dass die Gesellschaft im Fall der Optionsausübung oder Wandlung 

bzw. bei der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten nach 

ihrer Wahl entweder neue Aktien aus bedingtem Kapital oder be-

reits bestehende Aktien der Gesellschaft gewähren kann. Die Bedin-

gungen der Schuldverschreibungen können auch das Recht der Ge-

sellschaft vorsehen, im Fall der Optionsausübung oder Wandlung 

bzw. bei der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflichten nicht 

Aktien zu gewähren, sondern den Gegenwert in Geld zu zahlen. 

	 (d) �Der jeweils festzusetzende Options- oder Wandlungspreis für eine 

Aktie muss (i) mindestens 80% des (ungewichteten) durchschnittli-

chen Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel 

(oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) der Deutsche Börse 

AG an den letzten zehn Börsenhandelstagen vor dem Tag der Be-

schlussfassung durch den Vorstand über die Ausgabe der Schuldver-

schreibungen, oder (ii) für den Fall der Einräumung eines Bezugs-

rechts mindestens 80% des (ungewichteten) durchschnittlichen 

Schlusskurses der Aktien der Gesellschaft im Xetra-Handel (oder ei-

nem vergleichbaren Nachfolgesystem) der Deutsche Börse AG wäh-

rend der Bezugsfrist mit Ausnahme der Tage der Bezugsfrist, die 

erforderlich sind, damit der Options- bzw. Wandlungspreis gemäß  

§ 186 Abs. 2 AktG fristgerecht bekannt gemacht werden kann, be-

tragen. § 9 Abs. 1 AktG und § 199 AktG bleiben unberührt.
		�  Unbeschadet des § 9 Abs. 1 AktG können die Bedingungen der 

Schuldverschreibungen Verwässerungsschutzklauseln für den Fall 

vorsehen, dass die Gesellschaft bis zum Ablauf der Options- oder 

Wandlungsfrist unter Einräumung eines Bezugsrechts an ihre Ak-

tionäre das Grundkapital erhöht oder weitere Schuldverschreibun-

gen begibt oder garantiert und den Inhabern schon bestehender 
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Options- oder Wandlungsrechte oder -pflichten hierbei kein Be-

zugsrecht in dem Umfang eingeräumt wird, wie es ihnen nach 

Ausübung der Options- oder Wandlungsrechte bzw. der Erfüllung 

von Options- oder Wandlungspflichten zustünde. Die Bedingun-

gen können auch für andere Maßnahmen der Gesellschaft, die zu 

einer wirtschaftlichen Verwässerung des Wertes der Options- bzw. 

Wandlungsrechte oder –pflichten führen können, eine wertwah-

rende Anpassung der Options- bzw. Wandlungsrechte oder 

-pflichten vorsehen. Statt einer wertwahrenden Anpassung des 

Options- oder Wandlungspreises kann auch eine Barzahlung durch 

die Gesellschaft bei Ausübung des Options- oder Wandlungsrechts 

bzw. bei der Erfüllung der Options- oder Wandlungspflicht vorge-

sehen werden.  

	 (e) �Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht auf die Schuld-

verschreibungen zu; die Schuldverschreibungen können auch von 

einem oder mehreren Kreditinstituten mit der Verpflichtung über-

nommen werden, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Der 

Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichts-

rats das Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldverschreibungen 

auszuschließen, 

		  	 �sofern die Schuldverschreibungen gegen Barleistung ausgege-

ben werden und so ausgestattet sind, dass ihr Ausgabepreis 

ihren nach anerkannten finanzmathematischen Methoden er-

mittelten theoretischen Marktwert nicht wesentlich unterschrei-

tet; dies gilt jedoch nur insoweit, als die zur Bedienung der dabei 

begründeten Options- und/oder Wandlungsrechte und -pflich-

ten auszugebenden Aktien insgesamt 10% des Grundkapitals 

nicht überschreiten, und zwar weder bezogen auf den Zeitpunkt 

des Wirksamwerdens noch auf den Zeitpunkt der Ausübung die-

ser Ermächtigung. Auf diesen Betrag ist der anteilige Betrag des 

Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien entfällt oder auf den 

sich Options- oder Wandlungsrechte oder –pflichten aus Schuld-

verschreibungen beziehen, die während der Laufzeit dieser Er-

mächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in unmittelbarer 

oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben wor-

den sind, 
		  	� um Spitzenbeträge, die sich aufgrund des Bezugsverhältnisses 

ergeben, vom Bezugsrecht der Aktionäre auf die Schuldver-

schreibungen auszunehmen, 

		  	 �soweit dies erforderlich ist, um Inhabern von Options- und/oder 

Wandelschuldverschreibungen, die bereits von der Gesellschaft 

oder deren Konzernunternehmen ausgegeben wurden, ein Be-

zugsrecht in dem Umfang gewähren zu können, wie es ihnen 
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nach Ausübung eines Options- oder Wandlungsrechts bzw. 

nach Erfüllung einer Options- oder Wandlungspflicht als Aktio-

när zustehen würde. 

	 (f)	� Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 

unter Beachtung der vorstehenden Vorgaben die weiteren Einzel-

heiten der Ausgabe und Ausstattung der Schuldverschreibungen 

und deren Bedingungen festzusetzen bzw. im Einvernehmen mit 

den Organen des die Schuldverschreibungen begebenden Kon-

zernunternehmens festzulegen, insbesondere Zinssatz, Art der 

Verzinsung, Ausgabekurs, Laufzeit und Stückelung, Begründung 

einer Wandlungspflicht, eine mögliche Variabilität des Umtausch-

verhältnisses, Options- oder Wandlungspreis, Verwässerungsschutz

klauseln, Festlegung einer baren Zuzahlung, Ausgleich oder Zu-

sammenlegung von Spitzen, Barzahlung statt Lieferung von Akti-

en, Lieferung existierender statt Ausgabe neuer Aktien und Opti-

ons- bzw. Wandlungszeitraum.  

3)	�Bedingtes Kapital 2010

	� Das Grundkapital der Gesellschaft wird um bis zu EUR 4.500.000,00 

durch Ausgabe von bis zu 4.500.000 neuen, auf den Inhaber lauten-

den Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 

EUR 1,00 je Aktie bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2010“). Die 

bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von 

Aktien an die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandel-

schuldverschreibungen, die von der Gesellschaft oder von Konzernge-

sellschaften der Gesellschaft im Sinne des § 18 AktG, an denen die 

Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90% beteiligt 

ist, aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 

vom 29. Juni 2010 bis zum 28. Juni 2015 begeben bzw. garantiert 

werden.  

�	� Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe der vor-

stehenden Ermächtigung (Ziffer 2) jeweils festzulegenden Options- 

bzw. Wandlungspreis. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur inso-

weit durchgeführt, wie die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder 

Wandelschuldverschreibungen, die aufgrund der Ermächtigung des 

Vorstandes durch die Hauptversammlung vom 29. Juni 2010 von der 

Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sin-

ne des § 18 AktG, an denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittel-

bar zu mindestens 90% beteiligt ist, bis zum 28. Juni 2015 begeben 

bzw. garantiert werden, von ihrem Options- oder Wandlungsrecht Ge-

brauch machen oder, soweit sie zur Optionsausübung bzw. Wandlung 

verpflichtet sind, ihre Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wand-

lung erfüllen, soweit nicht eigene Aktien zur Bedienung der Options- 
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oder Wandlungsrechte oder -pflichten eingesetzt werden oder ein 

Barausgleich erfolgt. Die neuen Aktien nehmen ab Beginn des Ge-

schäftsjahres, in dem sie aufgrund der Ausübung von Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. aufgrund der Erfüllung von Options- oder 

Wandlungspflichten entstehen, am Gewinn teil. Der Vorstand wird er-

mächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten 

der Durchführung der bedingten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der 

Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend 

der jeweiligen Ausnutzung des bedingten Kapitals anzupassen.

4)	� Satzungsänderung

	 § 5 Abs. 7 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:

�	� „Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 4.500.000,00 
durch Ausgabe von bis zu 4.500.000 neuen, auf den Inhaber lautenden 
Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 
je Aktie bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2010“). Die bedingte Ka-
pitalerhöhung dient ausschließlich der Gewährung von Aktien an die 
Inhaber bzw. Gläubiger von Options- und/oder Wandelschuldverschrei-
bungen, die von der Gesellschaft oder von Konzerngesellschaften der 
Gesellschaft im Sinne des § 18 AktG, an denen die Gesellschaft unmit-
telbar oder mittelbar zu mindestens 90% beteiligt ist, aufgrund des Er-
mächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 29. Juni 2010 bis 
zum 28. Juni 2015 begeben bzw. garantiert werden. 

	� Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, wie 
die Inhaber bzw. Gläubiger von Options- oder Wandelschuldverschrei-
bungen, die aufgrund der Ermächtigung des Vorstandes durch die 
Hauptversammlung vom 29. Juni 2010 von der Gesellschaft oder von 
Konzerngesellschaften der Gesellschaft im Sinne des § 18 AktG, an 
denen die Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar zu mindestens 90% 
beteiligt ist, bis zum 28. Juni 2015 begeben bzw. garantiert werden, 
von ihrem Options- oder Wandlungsrecht Gebrauch machen oder, so-
weit sie zur Optionsausübung bzw. Wandlung verpflichtet sind, ihre 
Verpflichtung zur Optionsausübung bzw. Wandlung erfüllen, soweit 
nicht eigene Aktien zur Bedienung der Options- oder Wandlungsrech-
te oder -pflichten eingesetzt werden oder ein Barausgleich erfolgt. Die 
neuen Aktien nehmen ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie auf-
grund der Ausübung von Options- oder Wandlungsrechten bzw. auf-
grund der Erfüllung von Options- oder Wandlungspflichten entstehen, 
am Gewinn teil. Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats die weiteren Einzelheiten der Durchführung der beding-
ten Kapitalerhöhung festzusetzen. Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die 
Fassung der Satzung entsprechend der jeweiligen Ausnutzung des be-
dingten Kapitals anzupassen.“
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Bericht des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 7 über die Gründe 
für den Ausschluss des Bezugsrecht der Aktionäre gemäß § 221 
Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG: 

Eine angemessene Kapitalausstattung ist eine wesentliche Grundlage für 

die Entwicklung der Gesellschaft. Ein wichtiges Instrument der Finanzie-

rung sind Options- und Wandelschuldverschreibungen („Schuldverschrei-

bungen“), durch die der Gesellschaft zunächst zinsgünstiges Fremdkapi-

tal zufließt, das ihm später in Form von Eigenkapital unter Umständen 

erhalten bleibt. Die von der Hauptversammlung am 1. Juli 2008 erteilte 

Ermächtigung zur Ausgabe von Schuldverschreibungen hatte sich an Ent-

scheidungen einiger Land- und Oberlandesgerichte orientiert, die für sol-

che Beschlüsse die Festlegung eines konkreten Options- bzw. Wand-

lungspreises forderten, anstatt die Festlegung der Berechnungsgrundla-

gen für einen Mindestausgabepreis genügen zu lassen. Zwischenzeitlich 

haben sowohl der Bundesgerichtshof als auch der Gesetzgeber die 

Rechtslage geklärt und den Unternehmen Rechtssicherheit und einen 

wirtschaftlich sinnvollen Gestaltungsspielraum eingeräumt. Um diesen 

Gestaltungsspielraum auch für die Gesellschaft zu eröffnen, schlagen wir 

vor, die von der Hauptversammlung am 1. Juli 2008 beschlossene Er-

mächtigung aufzuheben und durch eine neue Ermächtigung zu ersetzen. 

Der Vorstand soll daher erneut zur Ausgabe von Schuldverschreibungen 

ermächtigt und ein entsprechendes Bedingtes Kapital 2010 beschlossen 

werden. Gleichzeitig soll das Bedingte Kapital 2008 aufgehoben werden, 

da unter der von der Hauptversammlung am 1. Juli 2008 erteilten Er-

mächtigung keine Options- oder Wandelschuldverschreibungen ausge-

geben wurden und das Bedingte Kapital 2008 daher nicht ausgenutzt 

werden wird. An seine Stelle soll das neu zu beschließende Bedingte Ka-

pital 2010 treten.

Die unter Tagesordnungspunkt 7 vorgeschlagene Ermächtigung sieht vor, 

dass Schuldverschreibungen über insgesamt bis zu EUR 80.000.000,00 

begeben werden können. Zu deren Bedienung sollen Aktien mit einem 

anteiligen Betrag am Grundkapital von bis zu EUR 4.500.000,00, d.h. bis 

zu 4.500.000 Aktien, zur Verfügung stehen. Diese Ermächtigung ist bis 

zum 28. Juni 2015 befristet.

Die Aktionäre der Gesellschaft haben auf die Schuldverschreibungen 

nach den gesetzlichen Bestimmungen grundsätzlich ein Bezugsrecht. Um 

die Abwicklung zu erleichtern, soll auch von der Möglichkeit Gebrauch 

gemacht werden können, die Schuldverschreibungen an Kreditinstitute 

mit der Verpflichtung auszugeben, sie den Aktionären entsprechend ih-

rem Bezugsrecht zum Bezug anzubieten. Im Einklang mit den gesetzli-

chen Bestimmungen soll der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
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jedoch in bestimmten Fällen ermächtigt sein, das Bezugsrecht auszu-

schließen: 

	 �Zunächst soll der Vorstand in entsprechender Anwendung von  

§ 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ermächtigt sein, das Bezugsrecht mit Zu-

stimmung des Aufsichtsrats auszuschließen, wenn der Ausgabepreis 

der Schuldverschreibungen ihren nach anerkannten finanzmathemati-

schen Methoden ermittelten theoretischen Marktwert nicht wesent-

lich unterschreitet (§ 221 Abs. 4 Satz 2 i.V.m. § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG). 

Dieser Bezugsrechtsausschluss ist erforderlich, wenn eine Schuldver-

schreibung schnell platziert werden soll, um ein günstiges Marktum-

feld kurzfristig zu nutzen und dadurch eine marktnahe Festlegung von 

Zinssatz, Ausgabepreis, etc. zu erreichen. Eine marktnahe Festsetzung 

der Konditionen und eine reibungslose Platzierung wären aber bei 

Wahrung des Bezugsrechts nicht möglich. Bei Einräumung eines Be-

zugsrechts kann die Gesellschaft wegen der Länge der Bezugsfrist 

nicht kurzfristig auf günstige bzw. ungünstige Marktverhältnisse rea-

gieren, sondern ist häufig rückläufigen Aktienkursen während der Be-

zugsfrist ausgesetzt, die zu einer für die Gesellschaft ungünstigen Ei-

genkapitalbeschaffung führen können. Die Interessen der Aktionäre 

werden dadurch gewahrt, dass die Schuldverschreibungen nicht we-

sentlich unter dem theoretischen Marktwert ausgegeben werden. Da-

bei ist der theoretische Marktwert anhand von anerkannten finanzma-

thematischen Methoden zu ermitteln. Der Vorstand wird bei seiner 

Preisfestsetzung unter Berücksichtigung der jeweiligen Situation am 

Kapitalmarkt den Abschlag auf den theoretischen Börsenkurs (Markt-

wert) so gering wie möglich halten, wodurch der rechnerische Markt-

wert des Bezugsrechts praktisch gegen Null geht, so dass den Aktio-

nären durch den Bezugsrechtsausschluss kein nennenswerter wirt-

schaftlicher Nachteil entstehen kann. Zudem ist diese Möglichkeit auf 

Schuldverschreibungen mit Rechten auf Aktien mit einem Anteil von 

höchstens 10% des Grundkapitals beschränkt. Auf diesen Betrag ist 

der anteilige Betrag des Grundkapitals anzurechnen, der auf Aktien 

entfällt oder auf den sich Options- oder Wandlungsrechte oder 

–pflichten aus Schuldverschreibungen beziehen, die während der 

Laufzeit dieser Ermächtigung aufgrund anderer Ermächtigungen in 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung von § 186 Abs. 3 Satz 

4 AktG unter Bezugsrechtsausschluss veräußert oder ausgegeben 

wurden. Diese Anrechnungen erfolgen im Interesse der Aktionäre an 

einer möglichst geringen Verwässerung ihrer Beteiligung.  
	 �Außerdem soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, um 

bei Emissionen mit grundsätzlichem Bezugsrecht der Aktionäre Spit-

zenbeträge zu verwerten. Der Ausschluss des Bezugsrechts bei Spit-

zenbeträgen ist sinnvoll und üblich, um ein praktisch handhabbares 

Bezugsverhältnis herstellen zu können. Dies erleichtert die Abwicklung 
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des Bezugsrechts der Aktionäre. Der mögliche Verwässerungseffekt ist 

wegen der Beschränkung auf Spitzenbeträge zu vernachlässigen. Die 

aufgrund der Spitzenbeträge vom Bezugsrecht ausgeschlossenen 

Schuldverschreibungen werden bestmöglich für die Gesellschaft ver-

wertet. 

	 �Darüber hinaus soll das Bezugsrecht ausgeschlossen werden können, 

soweit den Inhabern von Schuldverschreibungen, die von der Gesell-

schaft oder deren Konzernunternehmen bereits ausgegeben wurden, 

ein Bezugsrecht auf später ausgegebene Schuldverschreibungen ge-

währt wird. Options- und Wandelschuldverschreibungen sehen zur 

erleichterten Platzierung am Kapitalmarkt üblicherweise einen solchen 

Verwässerungsschutz vor. Die erbetene Ermächtigung hat den Vorteil, 

dass der Options- bzw. Wandlungspreis für die bereits ausgegebenen 

und regelmäßig mit einem Verwässerungsschutzmechanismus ausge-

statteten Schuldverschreibungen nicht ermäßigt werden braucht und 

dadurch insgesamt ein höherer Mittelzufluss ermöglicht wird. Der Be-

zugsrechtsausschluss liegt daher im Interesse der Gesellschaft und ih-

rer Aktionäre.

8.	 Beschlussfassung über die Änderung von § 15 der Satzung 

Das Gesetz zur Umsetzung der Aktionärsrechterichtlinie (ARUG) hat das 

Fristenregime für Hauptversammlungen verändert sowie die Möglichkeit 

der Online-Teilnahme und Briefwahl eröffnet. Die Satzung der Gesell-

schaft soll an diese Neuregelungen angepasst werden.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen:

1)	� § 15 Abs. 2 Satz 5 und 6 der Satzung werden wie folgt neu gefasst:
 

	� „Die Anmeldung und der Nachweis müssen der Gesellschaft unter der 
in der Einberufung hierfür mitgeteilten Adresse mindestens sechs Tage 
vor der Hauptversammlung zugehen. Bei der Berechnung der Frist 
werden der Tag der Hauptversammlung und der Tag des Zugangs der 
Anmeldung bzw. des Nachweises nicht mitgerechnet.“

2)	� § 15 Abs. 5 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 
 

	 �„Der Vorstand ist ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre an der 
Hauptversammlung auch ohne Anwesenheit an deren Ort und ohne 
einen Bevollmächtigten teilnehmen und sämtliche oder einzelne ihrer 
Rechte ganz oder teilweise im Wege elektronischer Kommunikation 
ausüben können (Online-Teilnahme). Der Vorstand kann den Umfang 
und das Verfahren der Online-Teilnahme im Einzelnen regeln.
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	� Der Vorstand ist ferner ermächtigt vorzusehen, dass Aktionäre ihre 
Stimmen, auch ohne an der Hauptversammlung teilzunehmen, schrift-
lich oder im Wege elektronischer Kommunikation abgeben dürfen 
(Briefwahl). Der Vorstand kann das Verfahren der Briefwahl im Einzel-
nen regeln.“

9.	 Beschlussfassung über die Änderung von § 16 der Satzung 

Das ARUG enthält ebenfalls Neuerungen hinsichtlich der Vollmachtsertei-

lung. § 16 Abs. 3 der Satzung soll dementsprechend angepasst werden. 
 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen:
 

§ 16 Abs. 3 der Satzung wird wie folgt neu gefasst:
 

„Das Stimmrecht kann durch einen Bevollmächtigten ausgeübt werden. 
Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevoll-
mächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. In der 
Einberufung zur Hauptversammlung können Erleichterungen für die Er-
teilung der Vollmacht, ihren Widerruf und den Nachweis der Bevollmäch-
tigung gegenüber der Gesellschaft zugelassen werden. Die Einzelheiten 
für die Erteilung der Vollmacht, ihren Widerruf und ihren Nachweis ge-
genüber der Gesellschaft werden mit der Einberufung der Hauptver-
sammlung bekannt gemacht. § 135 AktG bleibt unberührt.“

10. �Beschlussfassung über die Zustimmung zum Gewinnabfüh-
rungsvertrag mit der Solar Application GmbH 

Die Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Vertrieb und Produktion von solar-

technischen Produkten (im Folgenden auch „Solar-Fabrik AG“ oder „Org-
anträger“ genannt) hat am 10. Mai 2010 mit der Solar Application 

GmbH, Freiburg i.Br. (im Folgenden auch „Organgesellschaft“ genannt) 

einen Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. 

Die Solar-Fabrik AG war zum Zeitpunkt des Abschlusses des Gewinnab-

führungsvertrags alleinige Gesellschafterin der Organgesellschaft und 

wird dies auch zum Zeitpunkt der ordentlichen Hauptversammlung sein. 

Der Gewinnabführungsvertrag mit der Organgesellschaft hat folgenden 

Wortlaut: 

„§ 1	 Gewinnabführung; Verlustübernahme

(1)	�Die Organgesellschaft verpflichtet sich, während der Vertragsdauer 

ihren ganzen Gewinn im Sinne und im Umfang von § 301 AktG an 
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den Organträger abzuführen. Als Gewinn gilt – vorbehaltlich der Bil-

dung und Auflösung von Rücklagen gemäß Abs. 2 – der ohne die Ge-

winnabführung entstehende Jahresüberschuss, vermindert um einen 

etwaigen Verlustvortrag aus dem Vorjahr und um den Betrag, der in 

die gesetzliche Rücklage einzustellen ist. 

(2)	�Die Organgesellschaft kann mit Zustimmung des Organträgers Beträ-

ge aus dem Jahresüberschuss nur insoweit in andere Gewinnrückla-

gen i.S.d. § 272 Abs. 3 HGB einstellen, als dies handelsrechtlich zuläs-

sig und bei vernünftiger kaufmännischer Beurteilung wirtschaftlich 

begründet ist. 

(3)	�Der Organträger ist zum Ausgleich jedes während der Vertragsdauer 

entstandenen Jahresfehlbetrages der Organgesellschaft verpflichtet, 

der sich nicht durch Entnahme aus während der Vertragsdauer gebil-

deten anderen Gewinnrücklagen ausgleichen lässt; § 302 AktG in der 

jeweils geltenden Fassung gilt entsprechend. 

§ 2	 Feststellung des Jahresabschlusses

(1)	�Der Jahresabschluss der Organgesellschaft ist vor dem Jahresabschluss 

des Organträgers aufzustellen und festzustellen. 

(2)	�Das zu übernehmende Ergebnis der Organgesellschaft ist im Jahresab-

schluss des Organträgers für das Geschäftsjahr zu berücksichtigen, 

das zugleich mit dem der Organgesellschaft oder später endet. 

§ 3	 Vertragsdauer

(1)	�Dieser Vertrag steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Haupt-

versammlung des Organträgers und der Gesellschafterversammlung 

der Organgesellschaft. Er bedarf zu seiner Wirksamkeit ferner der Ein-

tragung in das Handelsregister der Organgesellschaft. Er gilt ab An-

fang des Geschäftsjahres, in dem der Registereintrag erfolgt. 

(2)	�Dieser Vertrag wird für die Dauer von mindestens fünf Zeitjahren ab-

geschlossen (Mindestdauer). Die Berechnung der Mindestdauer be-

ginnt mit dem Anfang des Geschäftsjahres der Organgesellschaft, für 

das gemäß § 1 die Verpflichtung zur Gewinnabführung erstmals be-

steht. 

(3)	�Dieser Vertrag wird für die in Abs. 2 bezeichnete Mindestdauer fest 

abgeschlossen. Sofern das Ende dieser festen Laufzeit nicht auf das 

Ende eines Geschäftsjahres der Organgesellschaft fällt, verlängert sich 

die feste Laufzeit bis zum Ende des dann laufenden Geschäftsjahres. 

Wird dieser Vertrag nicht spätestens sechs Monate vor seinem Ablauf 

von einer Vertragspartei gekündigt, so verlängert sich die Laufzeit je-

weils um ein weiteres Geschäftsjahr der Organgesellschaft. 
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(4)	�Während der in Abs. 2 bezeichneten Mindestdauer ist das Recht zur 

ordentlichen Kündigung dieses Vertrages ausgeschlossen. Das Recht 

zur Kündigung dieses Vertrages aus wichtigem Grund ohne Einhal-

tung einer Kündigungsfrist bleibt unberührt. Als wichtiger Grund gel-

ten insbesondere auch Umstände, die von der deutschen Finanzver-

waltung als solche anerkannt sind (R60 Abs. 6 Körperschaftsteuer-

richtlinien). 

§ 4	 Sonstiges

(1)	�Änderungen, Ergänzungen oder die Kündigung dieses Vertrages be-

dürfen der Schriftform, soweit nicht eine strengere Form gesetzlich 

erforderlich ist. 

(2)	�Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam oder undurch-

führbar sein oder werden oder dieser Vertrag eine Lücke enthalten, so 

bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. 

Die Parteien sind verpflichtet, an Stelle der unwirksamen oder un-

durchführbaren Bestimmung eine solche wirksame Bestimmung zu 

vereinbaren, die der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich am 

nächsten kommt. Im Falle einer Lücke sind die Parteien verpflichtet, 

eine Bestimmung zu vereinbaren, die dem entspricht, was nach Sinn 

und Zweck dieses Vertrages vernünftigerweise vereinbart worden 

wäre, hätte man die Angelegenheit von vornherein bedacht.“ 

Da die Solar-Fabrik AG alleinige Gesellschafterin der Organgesellschaft 

ist, besteht keine Verpflichtung zu Ausgleichszahlungen und Abfindun-

gen zugunsten außenstehender Gesellschafter; aus dem gleichen Grund 

bedarf der Gewinnabführungsvertrag auch keiner Prüfung durch einen 

Vertragsprüfer (§ 293b Abs. 1 AktG). 

Der Gewinnabführungsvertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptver-

sammlung der Solar-Fabrik AG und Zustimmung der Gesellschafterver-

sammlung der Solar Application GmbH, und erst, wenn sein Bestehen in 

das Handelsregister der Solar Application GmbH eingetragen worden ist, 

wirksam. 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, zu beschließen: 
 

Dem Gewinnabführungsvertrag zwischen der Solar-Fabrik AG und der 

Solar Application GmbH vom 10. Mai 2010 wird zugestimmt.
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Hinweis zu Tagesordnungspunkt 10

Die folgenden Unterlagen sind über die Internetadresse 

www.solar-fabrik.de/investor-relations/hauptversammlung 

zugänglich und liegen von der Einberufung der Hauptversammlung an in 

den Geschäftsräumen der Solar-Fabrik AG, Munzinger Str. 10, 79111 Frei-

burg, sowie während der Hauptversammlung zur Einsicht durch die Aktio-

näre aus:

	 �der Gewinnabführungsvertrag zwischen der Solar-Fabrik AG und der 

Solar Application GmbH vom 10. Mai 2010 

	 �die Jahres- und Konzernabschlüsse der Solar-Fabrik AG für die Ge-

schäftsjahre 2007, 2008 und 2009

	 �der Lagebericht und der Konzernlagebericht der Solar-Fabrik AG für das 

Geschäftsjahr 2007 sowie die zusammengefassten Lageberichte für die 

Gesellschaft und den Konzern für die Geschäftsjahre 2008 und 2009

	 �die Jahresabschlüsse der Solar Application GmbH für die Geschäftsjahre 

2007, 2008 und 2009

	 �der nach § 293a AktG erstattete gemeinsame Bericht des Vorstands der 

Solar-Fabrik AG und der Geschäftsführung der Solar Application 

GmbH. 

Auf Verlangen erteilt die Gesellschaft den Aktionären unverzüglich kosten-

frei Abschriften der Unterlagen.
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Teilnahme- 
bestimmungen

Voraussetzungen für die Teilnahme und die Ausübung des Stimm-
rechts

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der Haupt-

versammlung bei der Gesellschaft anmelden und ihre Berechtigung zur 

Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimm-

rechts nachweisen. Als Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme an  

der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein 

besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes durch das depotführende Insti-

tut erforderlich. Der Nachweis hat sich auf den Beginn des einundzwan-

zigsten Tages vor der Hauptversammlung („Nachweisstichtag“), also 

den 8. Juni 2010 (0.00 Uhr), zu beziehen.

Die Anmeldung und der Nachweis bedürfen der Textform und müssen in 

deutscher oder englischer Sprache abgefasst sein. Die Anmeldung und 

der Nachweis müssen der Gesellschaft bis spätestens 22. Juni 2010, 
24.00 Uhr, unter folgender Adresse zugehen:
 

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und
Vertrieb von solartechnischen Produkten
c/o Landesbank Baden-Württemberg

4027 H Hauptversammlungen

Am Hauptbahnhof 2, 70173 Stuttgart

Fax: 0711 / 127 - 79256

mailto: hv-anmeldung@lbbw.de

Nach fristgerechter Anmeldung und Vorlage des erforderlichen Nach

weises des Anteilsbesitzes erfolgt der Versand der Eintrittskarten. 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Teilnahme an der Hauptver-

sammlung oder die Ausübung des Stimmrechts als Aktionär nur, wer den 

Nachweis des Anteilsbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die 

Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Umfang 

des Stimmrechts bemessen sich nach dem Aktienbesitz des Aktionärs 

zum Nachweisstichtag. Die Aktien werden am Nachweisstichtag oder bei 

Anmeldung zur Hauptversammlung nicht gesperrt; vielmehr können 

Aktionäre über ihre Aktien auch nach dem Nachweisstichtag und nach 

Anmeldung weiterhin frei verfügen. Auch im Fall der vollständigen oder 
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teilweisen Veräußerung der Aktien nach dem Nachweisstichtag ist für die 

Teilnahme und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbe-

sitz des Aktionärs zum Nachweisstichtag maßgeblich. Aktionäre, die ihre 

Aktien nach dem Nachweisstichtag vollständig oder teilweise veräußern, 

sind daher – bei rechtzeitiger Anmeldung und Vorlage des Nachweises 

des Anteilsbesitzes – gleichwohl zur Teilnahme an der Hauptversamm-

lung und zur Ausübung des Stimmrechts berechtigt. Veräußerungen von 

Aktien nach dem Nachweisstichtag haben demnach keine Auswirkungen 

auf die Berechtigung zur Teilnahme und auf den Umfang des Stimm-

rechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nach-

weisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien 

besitzen und ihre Aktien erst nach dem Nachweisstichtag erwerben, 

können nicht an der Hauptversammlung teilnehmen und sind auch nicht 

stimmberechtigt, es sei denn, sie haben sich insoweit bevollmächtigen 

oder zur Rechtsausübung ermächtigen lassen.  

Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte

Die Gesellschaft weist darauf hin, dass die Ausübung des Stimmrechts 

auch durch einen Bevollmächtigten, insbesondere durch ein Kreditinstitut 

oder durch eine Vereinigung von Aktionären, erfolgen kann. Auch in die-

sem Fall sind eine fristgemäße Anmeldung und der fristgemäße Nachweis 

des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. 

Zusammen mit der Eintrittskarte erhalten die Aktionäre weitere Informatio-

nen zur Bevollmächtigung sowie Vollmachtsformulare zugesandt.

Für Vollmachten, die nicht an ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung 

oder eine andere mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmungen 

gleichgestellte Person oder Institution (§ 135 Abs. 8 AktG, § 135 Abs. 10 

i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG) erteilt werden gilt: Die Erteilung der Vollmacht, 

ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft bedürfen gem. § 134 Abs. 3 Satz 3 AktG der Textform (§ 126b 

BGB). Der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft 

kann auch auf elektronischem Weg per E-Mail an die folgende E-Mail-

Adresse der Gesellschaft übermittelt werden: investor@solar-fabrik.de

Für die Bevollmächtigung eines Kreditinstituts, einer Aktionärsvereinigung 

oder einer anderen mit diesen gemäß den aktienrechtlichen Bestimmun-

gen gleichgestellten Person oder Institution gelten für die Vollmachtsertei-

lung die gesetzlichen Bestimmungen. Wir weisen darauf hin, dass in diesen 

Fällen die zu bevollmächtigenden Personen oder Institutionen möglicher-

weise eine besondere Form der Vollmacht verlangen, da die Vollmacht von 

dem Bevollmächtigten nachprüfbar festgehalten werden muss. Sollte ein 

Aktionär daher ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder eine 
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andere nach den aktienrechtlichen Bestimmungen gleichgestellte Person 

oder Institution bevollmächtigen wollen, so ist dringend zu empfehlen, sich 

mit diesen bezüglich der Form der Vollmacht abzustimmen.

Die Gesellschaft bietet ihren Aktionären an, von der Gesellschaft benannte 

weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversamm-

lung zu bevollmächtigen. Soweit von der Gesellschaft benannte Stimm-

rechtsvertreter bevollmächtigt werden, müssen diesen in jedem Fall Wei-

sungen für die Ausübung des Stimmrechts erteilt werden. Ohne diese 

Weisungen ist die Vollmacht ungültig. Die Stimmrechtsvertreter sind ver-

pflichtet, weisungsgemäß abzustimmen. Vollmachten und Weisungen an 

die von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen Stimmrechtsver-

treter können unter Verwendung der dafür vorgesehenen Vollmachtsfor-

mulare, die die Aktionäre mit der Eintrittskarte erhalten, erteilt werden. 

Auch im Fall einer Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreters sind eine fristgemäße Anmeldung und ein fristge-

rechter Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bedingungen 

erforderlich. 

Die Aktionäre, die diesen Service in Anspruch nehmen wollen, senden die 

Vollmacht mit Weisungen bitte bis spätestens 25. Juni 2010, 24.00 Uhr, 
an:

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und
Vertrieb von solartechnischen Produkten
- Kennwort: Hauptversammlung -
Munzinger Str. 10, 79111 Freiburg
Fax: +49 (761) 4000-319
mailto: investor@solar-fabrik.de

Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte
im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung

Von den insgesamt 11.685.000 Stückaktien der Gesellschaft sind im 

Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung sämtliche 

11.685.000 Stückaktien stimmberechtigt. Jede Stückaktie gewährt eine 

Stimme; die Gesamtzahl der Stimmen im Zeitpunkt der Einberufung der 

Hauptversammlung beträgt somit 11.685.000.
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Ergänzungsverlangen

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapi-

tals, dies entspricht 584.250 Stückaktien, oder den anteiligen Betrag von 

EUR 500.000,00, dies entspricht 500.000 Stückaktien, erreichen, können 

gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesord-

nung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand 

muss eine Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlan-

gen ist schriftlich an den Vorstand der Gesellschaft zu richten. Es wird 

darum gebeten, die folgende Anschrift zu verwenden:
 

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und
Vertrieb von solartechnischen Produkten
Der Vorstand
Munzinger Str. 10, 79111 Freiburg
 

Das Verlangen muss der Gesellschaft mindestens 30 Tage vor der Hauptver

sammlung, d.h. spätestens bis zum 29. Mai 2010, 24.00 Uhr, zugehen.
 

Gegenanträge und Wahlvorschläge

Jeder Aktionär hat das Recht, in der Hauptversammlung Gegenanträge zu 

den Beschlussvorschlägen von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu bestimm-

ten Tagesordnungspunkten zu stellen und Wahlvorschläge zu Tagesord-

nungspunkt 5 (Wahl des Abschlussprüfers) zu machen (§§ 126 Abs. 1, 127 

AktG).
 

Im Vorfeld der Hauptversammlung sind Gegenanträge und Wahlvorschläge 

von Aktionären im Sinne der §§ 126 Abs. 1, 127 AktG ausschließlich an 

die folgende Adresse zu richten:

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und
Vertrieb von solartechnischen Produkten 
- Kennwort: Hauptversammlung -
Munzinger Str. 10, 79111 Freiburg
Fax: +49 (761) 4000-319
mailto: investor@solar-fabrik.de
 

Gegenanträge der Aktionäre zu einem bestimmten Punkt der Tagesord-

nung müssen begründet sein. Ein Wahlvorschlag braucht nicht begründet 

werden.
 

Rechtzeitig innerhalb der Frist des § 126 Abs. 1 AktG, d.h. spätestens bis 

zum 14. Juni 2010, 24.00 Uhr, unter vorstehender Adresse eingegangene, 

ordnungsgemäße Gegenanträge und Wahlvorschläge werden unverzüg-

lich im Internet unter 

www.solar-fabrik.de/investor-relations/hauptversammlung 
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zugänglich gemacht. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung werden 

ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht. 

Auskunftsrecht der Aktionäre

Gemäß § 131 Abs. 1 AktG ist jedem Aktionär auf ein in der Hauptver-

sammlung mündlich gestelltes Verlangen vom Vorstand Auskunft über 

Angelegenheiten der Gesellschaft, die rechtlichen und geschäftlichen 

Beziehungen der Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen sowie über 

die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezogenen 

Unternehmen zu geben, soweit die Auskunft zur sachgemäßen Beurtei-

lung des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist und kein Aus-

kunftsverweigerungsrecht besteht. Außerdem ist zu Tagesordnungspunkt 

10 gemäß § 293g Abs. 3 AktG jedem Aktionär auf ein in der Hauptver-

sammlung mündlich gestelltes Verlangen vom Vorstand Auskunft über alle 

für den Vertragsschluss wesentlichen Angelegenheiten der Solar Applicati-

on GmbH zu geben.

Veröffentlichungen auf der Internetseite 

Die Einberufung der Hauptversammlung, die der Hauptversammlung 

zugänglich zu machenden Unterlagen und Informationen gemäß § 124a 

AktG sowie weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre 

nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127 und § 131 Abs. 1 AktG stehen auf 

der Internetseite der Gesellschaft unter
 

www.solar-fabrik.de/investor-relations/hauptversammlung

zum Download zur Verfügung. Dort werden auch die festgestellten 

Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.
 

Die Einladung zur Hauptversammlung ist im elektronischen Bundesanzei-

ger vom 19. Mai  2010 bekannt gemacht worden. Sie wurde auch solchen 

Medien zur Veröffentlichung zugeleitet, bei denen davon ausgegangen 

werden kann, dass sie die Information in der gesamten Europäischen 

Union verbreiten. 

Freiburg i.Br., im Mai 2010

Solar-Fabrik Aktiengesellschaft für Produktion und

Vertrieb von solartechnischen Produkten 

Der Vorstand



Solar-Fabrik AG 
Munzinger Str. 10 
D-79111 Freiburg / Germany 
Tel. ++49-761-4000-0 
Fax ++49-761-4000-199 
www.solar-fabrik.de


